
Name  PLZ Ort Datum 

Straße 

Gemeinde Großkarolinenfeld FAD 
Karolineriplatz 12 Müll-Dat. : 
83109 Großkarolinenfeld EDV erledigt : 

(wird von der Gemeinde ausgefüllt) 

MÜLLABFUHR; 
Antrag auf Zuschuss 

Verwaltungsrichtlinie zur Härtfallregelung gemäß § 6 Abs. 4 der Abfallgebührensatzung des 
Landkreises Rosenheim vom 18.12.1991 

Private Haushalte 

( ) in den ständig eine Person lebt, die dauerhaft in größerem Maße Hygieneartikel 
(Windeln, Einlagen u. ä.) benötigt und deshalb regelmäßig größere Restmüllmengen 
als üblich zu entsorgen sind. (Nachweis: ärztliche Bescheinigung) 

( ) in den ständig mindestens zwei Kinder leben, die das vierte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. 
Grund bzw. soziale Härte: 

Die Voraussetzung  fur  das Vorliegen der Emiäßigungsgründe und einer sozialen Härte sind 
formlos glaubhaft zu machen. 

Bei Mietwohngrundstücken wird die Ermäßigung gegenüber dem Grundstückseigentümer / 
Gebührenpflichtigen zugunsten der Person/des Haushalts ausgesprochen, für den die 
Härtefallregelung angewendet wird. 

(Unterschrift) 

Anlage: 
( ) ärztliche Bescheinigung 
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